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Stellungnahmen 

A 1 Öffentlichkeit 

Es sind keine Stellungnahmen eingegangen 
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Behörde 1 

Geologischer Dienst NRW 

(Schreiben vom 28.10.2011) 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Die Hinweise auf die Erdbebenzone 0 und die Untergrundklasse T wer-
den zur Information in die Begründung aufgenommen.  

 

Beschlussentwurf : 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Behörde 2 

Bezirksregierung Düsseldorf 
Kampfmittelbeseitigungsdienst 

(Schreiben vom 31.10.2011) 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Die Auswertung war bereits bei Erstellung des Entwurfs bekannt, der 
Bebauungsplan ist mit einem entsprechenden Hinweis versehen. 

 

Beschlussentwurf: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Behörde 3 

Polizei Köln 

(Schreiben vom 08.11.2011) 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Die Anregungen zu Grün- und Freiflächen, zu Stellplätzen sowie zu 
Parkhäusern werden soweit wie möglich in der weiteren Ausführungs-
planung für die Verkehrs- und öffentlichen Grünflächen berücksichtigt. 
Sie bedürfen keiner Regelung innerhalb der Bebauungsplanfestsetzun-
gen.  

Die Beratungsangebote für private Bauherren werden in der Baubera-
tung weitergegeben. 

 

Beschlussentwurf: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Behörde 4 

PLEdoc GmbH, Leitungsauskunft Fremdplanungsbearbeitung 

 (Schreiben vom 28.11.2011) 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Die in den Plänen der PLEDOC dargestellte Leitungsführung wird be-
rücksichtigt. 

 

Beschlussentwurf: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Behörde 5 

Bundesnetzagentur 

(Schreiben vom 18.11.2011) 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Die Stellungnahme bezieht sich auf die allgemeine Beteiligung in der 
Bauleitplanung und die möglichen Aussagentiefe der Bundesnetzagen-
tur. Konkrete Aussagen zum vorliegenden Bebauungsplan werden nicht 
gemacht. 

 

Beschlussentwurf: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Behörde 6 

LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland 

 (Scheiben vom 22.11.2011) 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Aufgrund der fortgeschrittenen Konkretisierung der Planung in mehre-
ren Bereichen wurde der Entwurf des Bebauungsplans überarbeitet und 
soll erneut öffentlich ausgelegt werden.  

Im Rahmen dieser Änderung wird der Belang der Denkmalpflege im 
Sondergebiet SO 2.2 berücksichtigt. Das Baudenkmal Ledigenheim 
wird vollständig mit einer Baulinie umgrenzt. Das Baufeld südlich des 
Baudenkmals, im SO 2.2 erhält einen Abstand von 6,0 m zum Bau-
denkmal. Mittels einer textlichen Festsetzung wird eine ausnahmsweise 
Bebauung in diesem Abstand zulässig, wenn diese mit der Unteren 
Denkmalbehörde abgestimmt ist. 

Beschlussentwurf 

Der Stellungnahme wird gefolgt.  

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Alle im Bebauungsplan unter Ziffer 11 getroffenen „Gestalterischen 
Festsetzungen“ beziehen sich ausdrücklich nicht auf Baudenkmäler 
(siehe textliche Festsetzungen Ziffer 11, 1. Absatz). Eine allgemeine 
Zulässigkeit von Solaranlagen ist somit nicht gegeben. Bauliche Maß-
nahmen an Baudenkmalen unterliegen weiter der Abstimmungsver-
pflichtung mit der Unteren Denkmalbehörde. 

Beschlussentwurf: 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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Behörde 7 

Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Köln 

(Schreiben vom 25.11.2011) 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Es sind keine abwägungsrelevanten Inhalte vorgebracht. 

 

Beschlussentwurf: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Behörde 8 

Bezirksregierung Köln Dez. 53 

 (Schreiben vom 22.11.2011) 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Gemäß § 50 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) sind bei 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen, die für eine bestimmte 
Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädli-
che Umwelteinwirkungen von schweren Unfällen im Sinne des Artikels 
3 Nr. 5 der Richtlinie 96/82/EG in Betriebsbereichen sogenannter Stör-
fallbetriebe auf schutzbedürftige Gebiete möglichst vermieden werden. 
Als schutzbedürftig gelten insbesondere die ausschließlich oder über-
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wiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie öffentlich genutzte 
Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Ge-
sichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders 
empfindliche Gebiete und öffentlich genutzte Gebäude. Gleichzeitig hat 
der Europäische Gerichtshof klargestellt, dass der Immissionsschutz 
der Abwägung unterliegt. 

 

Sachstand 

Im Gewerbegebiet Fixheide befindet sich an der Dieselstraße die Firma 
FoamPartner (Reisgies Schaumstoffe GmbH). Dieser Betriebsbereich 
unterliegt der Störfallverordnung. Für Genehmigungen und die Überwa-
chung ist die Bezirksregierung Köln zuständig. Der Betriebsbereich ist 
in einen nördlich und einen südlich der Dieselstraße gelegenen Produk-
tionsbereich unterteilt. Im südlichen Betriebsbereich der Fa. Reisgies 
werden die störfallrelevanten StoffeToluol-2,4-diisocyanat (TDI) und 
Wasserstoff gelagert und hier befinden sich auch die Anlagen zur fab-
rikmäßigen Herstellung und Bearbeitung von Kunst- bzw. Schaumstof-
fen. Im Betriebsbereich nördlich der Dieselstraße werden ausschließlich 
Weiterverarbeitungstätigkeiten von Schaumstoffblöcken durchgeführt. 
Dieser Betriebsbereich ist nicht störfallrelevant. 

Im Bebauungsplanentwurf ist die Festsetzung eines Sondergebietes mit 
der Zweckbestimmung „Hochschule“, das als schutzbedürftig im Sinne 
der Seveso II – Richtlinie der Europäischen Union zu werten ist, in ei-
nem Abstand von ca. 500 m bzw. 350 m (bezogen auf den jeweiligen 
Produktionsbereich Reisgies) vorgesehen. Mit der Neuansiedlung der 
Fachhochschule im Umfeld des Störfallbetriebes sind folgende Sach-
verhalte innerhalb des Bebauungsplanverfahrens zu berücksichtigen: 

- Als Hilfsmittel zur Bestimmung angemessener Abstände kann der 
von der Kommission für Anlagensicherheit (KAS) erarbeitete Leitfaden 
(Empfehlungen für Abstände zwischen Betriebsbereichen nach der 
Störfallverordnung und schutzbedürftigen Gebieten im Rahmen der 
Bauleitplanung) herangezogen werden. Die Fa. Reisgies verwendet TDI 
zur Herstellung von Polyurethan. TDI ist allerdings in dem KAS-
Leitfaden nicht enthalten, so dass sich unmittelbar auch keine verbindli-
chen Mindestabstände aus dem Leitfaden ablesen lassen.  

- Das Landesumweltamt NRW empfiehlt, nach Auswertung der dort 
vorliegenden Unterlagen (Sicherheitsberichte gem. Störfallverordnung), 
die Berücksichtigung eines Achtungsabstandes im Sinne des KAS-
Leitfadens von mindestens 500 m. 

- Die vorhandene Wohnbebauung „Karl-Wingchen-Straße“ befindet 
sich in einem Abstand von ca. 350 m vom Betriebsbereich (unabhängig 
ob nördlicher oder südlicher Bereich) der Fa. Reisgies. 

- Die derzeitigen Baugenehmigungen für die beiden Produktionsbe-
reiche der Fa.Reisgies wurden unter Berücksichtigung der vorhande-
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nen, schutzwürdigen Wohnnutzung erteilt. Durch technische und orga-
nisatorische Maßnahmen am Produktionsstandort konnte das Gefah-
renpotential so eingegrenzt werden, dass ein Abstand von 350 m zur 
Wohnnutzung ausreicht. 

- Maßgeblich für Genehmigungen innerhalb von Störfallbetrieben ist 
nicht der pauschale Abstandswert, sondern der sog. „angemessene 
Abstand“ im Sinne der KAS 18, der sich an der konkreten Anlagenpla-
nung und der räumlichen Situation orientiert. 

 

Geplante Festsetzungen 

Der geplante Fachhochschulstandort hält gegenüber dem störfallrele-
vanten südlichen Betriebsbereich der Fa. Reisgies den vom Landes-
umweltamt NRW empfohlenen Abstand von ca. 500 m im Wesentlichen 
ein. Lediglich die Südost-Ecke des geplanten Sondergebietes liegt in-
nerhalb des 500 m – Radius. Die nach der 1. Auslegung des Bebau-
ungsplans erfolgte Konkretisierung der Planungen für die Fachhoch-
schule sieht im südlichen Grundstücksbereich und damit auch für die 
Südost-Ecke eine Kfz-Stellplatzanlage vor. Diese Planung wird als 
Festsetzung in den Bebauungsplan übernommen. Die südliche Bau-
grenze der Fachhochschulgebäude wird gegenüber der 1. Auslegung 
nach Norden verschoben und verläuft nun nördlich der Stellplatzanlage. 
Damit liegt das zum dauernden Aufenthalt von Menschen dienende 
Fachhochschulgebäude außerhalb und lediglich ein geringfügiger Teil 
der Stellplatzanlage, auf der sich nicht viele Menschen gleichzeitig auf-
halten, innerhalb des 500 m – Radius. Durch diese Einschränkung der 
Nutzungsmöglichkeiten auf dem südlichen Grundstücksteil der Fach-
hochschule wird der Forderung des Landesumweltamtes nach Einhal-
tung eines Achtungsabstandes von 500 m Rechnung getragen. 

Genehmigungen für die Fa. Reisgies haben die in ca. 350 m Entfernung 
gelegene Wohnbebauung „Karl-Wingchen-Straße“ zu berücksichtigen. 
Der geplante Fachhochschulstandort liegt ca. 500 m vom störfallrele-
vanten Betriebsbereich entfernt. Durch die Planung entsteht keine Ver-
schlechterung der derzeitigen Situation. Die Ansiedlung der Fachhoch-
schule stellt somit für den Produktionsstandort keine Einleitung einer 
neuen Entwicklung dar. 

Im Ergebnis ist die Festsetzung des Sondergebietes „Hochschule“ und 
die Rücknahme der südlichen Baugrenzenfestsetzung ausreichend, um 
dem Belang des § 50 BImSchG Rechnung zu tragen und mögliche 
schädliche Umwelteinwirkungen durch schwere Unfälle im derzeit ge-
nehmigten Betriebsbereich der Fa. Reisgies angemessen zu berück-
sichtigen. 
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Weitere Auswirkungen der Planung 

Hinsichtlich möglicher Entwicklungsabsichten der Fa. Reisgies haben 
die geplanten Festsetzungen folgende Auswirkungen: 

Im Betriebsbereich nördlich der Dieselstraße werden derzeit aus-
schließlich Weiterverarbeitungstätigkeiten von Schaumstoffblöcken 
durchgeführt, die nicht störfallrelevant sind. Die Fa. Reisgies würde 
gerne die Möglichkeit offen halten, auch in diesen Betriebsbereich stör-
fallrelevante Produktionsabläufe bzw. Stoffe zu verlagern. Der Abstand 
zwischen Fachhochschule und Betriebsbereich beträgt hier ca. 350 m. 
Insofern wird der vom Landesumweltamt NRW empfohlene Achtungs-
abstand von 500 m unterschritten. Hierdurch befürchtet die Fa. Reis-
gies Einschränkungen in den Nutzungsmöglichkeiten ihres Grund-
stücks. 

Vor dem Hintergrund, dass bei einer zukünftigen Produktionsverlage-
rung in jedem Fall der Schutzanspruch des Wohngebietes „Karl-
Wingchen-Straße“ (Entfernung ca. 350 m) zu berücksichtigen ist, ent-
steht durch die Festsetzung des Sondergebietes „Hochschule“ und da-
mit eines weiteren schutzbedürftigen Gebietes in 350 m Entfernung 
keine Verschlechterung der Abstandssituation. Ob aufgrund der Ver-
größerung der schutzbedürftigen Gebiete, eine Produktionsverlagerung 
nach Norden weitergehende technische und organisatorische Maß-
nahmen notwendig macht bzw. diese Verlagerung einschränkt oder 
verhindert, kann nur innerhalb eines zukünftigen Genehmigungsverfah-
rens geklärt werden.  

Belange des vorbeugenden Immissionsschutzes unterliegen einer 
sachgerechten Abwägung, insbesondere wenn es sich um eine Über-
planung des Bestandes und Stadtumbau, sowie um vorhandene Ge-
mengelagen handelt. Belange der Wirtschaft (§ 1 Abs.6 Nr. 8a BauGB) 
und Belange der umweltbezogenen Auswirkungen auf den Menschen 
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7c BauGB) sind gegenüber den Belangen der Fortent-
wicklung und des Umbaus vorhandener Ortsteile (§ 1 Abs. 6 Nr.4 
BauGB) und des Bildungswesens (§ 1 Abs.6 Nr. 3 BauGB) abzuwägen. 
Der Standort einer neuen Fachhochschule, der gleichzeitig auch einen 
Impuls für ein neues Stadtquartier und Gewerbegebiet sowie den Stadt-
teil Opladen insgesamt bewirken soll, ist nicht beliebig wählbar. Es lie-
gen erhebliche sozioökonomische Faktoren vor, die dafür sprechen, 
den bereits gewählten Standort der Fachhochschule zu bestätigen und 
planungsrechtlich abzusichern. Diese Belange haben ein höheres Ge-
wicht als eine mögliche, aber nicht nachweisbare Einschränkung einer 
potentiellen Produktionsverlagerung innerhalb des Betriebsgeländes 
der Fa. Reisgies. 

Ergänzend zu diesem Abwägungsergebnis untersucht die Stadt Lever-
kusen die tatsächlich notwendigen Abstände im Rahmen eines stadt-
weiten Gutachtens zu Störfallbetrieben und wird diese Untersuchung 
bis zum Satzungsbeschluss des Bebauungsplans abgeschlossen ha-
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ben. Außerdem sind die Stadt und die Wirtschaftsförderung weiterhin in 
Kontakt, um Erweiterungsoptionen des für die Stadt Leverkusen bedeu-
tenden Gewerbebetriebs auszuloten. 

 

 

Beschlussentwurf: 

Der Stellungnahme der Verwaltung wird gefolgt. . 

 

Hinweis nach Durchführung der 2. öffentlichen Auslegung: 

Änderung des Ratsbeschlusses durch erneuten Beschlussentwurf über 
Stellungnahmen zur 2. öffentlichen Auslegung (hier: Beschlussentwurf 
zu Behörde 4) 
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Behörde 9 

Energieversorgung Leverkusen GmbH & CO KG (EVL) 

(Schreiben vom 15.11.2011) 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Stellungnahme TNS/TNR 
Nebenanlagen, die der Versorgung dienen, sind in den Baugebieten 
zulässig und können im Rahmen der Parzellenbildung auch als eigene 
Flurstücke gebildet werden.  



 Bebauungsplan Nr. 172 B/II 

……… Beschluss über Stellungnahmen zur 1. öffentlichen Auslegung Seite  27  

Stellungnahme TZA 
Die Nahwärmeversorgung durch ein Netz ist bereits im Konzept des 
Bebauungsplans berücksichtigt. Daher sind für den bekannten Standort 
in der Halle Torstraße öffentlich-rechtliche Sicherungen von Leitungs-
trassen durch Geh-, Fahr- und Leitungsrechte erfolgt. Diese Sicherung 
entspricht einer Sicherung in einer öffentlichen Verkehrsfläche. Die 
Aussage in der Stellungnahme „dieses ist nicht ausreichend“ wird nicht 
näher begründet, daher wird ihr nicht gefolgt.  

 

Beschlussentwurf: 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 

 

Im Rahmen der Entwurfsmodifizierung zur erneuten Auslegung des Be-
bauungsplans wurde der mögliche Standort an der Werkstättenstraße 
in das Baugebiet SO 2.4 verschoben. Die Anlage ist hier zulässig und 
möglich.  

Der Anregung ist insoweit inhaltlich gefolgt worden. 

 

Beschlussentwurf: 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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Behörde 10 

DB Services Immobilien GmbH 

(Schreiben vom 25.11.2011) 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Es wird richtigerweise darauf hingewiesen, dass alle Flächen innerhalb 
des Bebauungsplans freigestellt sind. Diese Freistellung beruht auf der 
im Verfahren selbstverständlich erfolgten Beteiligung aller Bahnabtei-
lungen und der Bestätigung, dass keine betrieblich notwendigen Ein-
richtungen vorhanden sind.  

Für die Kalibierstation ist mehrfach die Aussage getroffen worden, dass 
diese umziehen würde. Hier war von Ende 2011 die Rede. Das Pla-
nungskonzept mit dem Entfall des (stark sanierungsbedürftigen) Ge-
bäudes ist seit Aufstellung des Rahmenplans bekannt und mehrfach mit 
der Bahn abgestimmt. Auch in den Kaufverhandlungen zum Erwerb der 
Flächen durch den BLB und/oder einem privaten Investor ist immer vom 
Entfall der Gebäude gesprochen worden.  

Daher ist folgerichtig eine neue Festlegung der überbaubaren Flächen 
im Sinne des Rahmenplans getroffen worden. Diese Planung ist auch 
mit der Unteren Denkmalbehörde abgestimmt.  

Das Gebäude der Kalibierstation hat selbstverständlich Bestandsschutz 
und wird auch durch den notwendigen Raum für den Bau der Erschlie-
ßungsstraße nicht beeinträchtigt. Der planerische Wille, das Gebäude 
zu überplanen, wird jedoch nicht aufgegeben, eine gegenteilige Erklä-
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rung der Bahn AG, dass die Flächen nicht mehr verkauft werden sollen, 
liegt nicht vor.  

 

Beschlussentwurf: 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

 

 

 


